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Abteilung 9  

beim Regierungspräsidium Tübingen 
Landesstelle für Straßentechnik 

Stuttgart 21.12.2016 

Name Mathias Jester 

Durchwahl 0711 231-3637 

E-Mail Mathias.Jester@vm.bwl.de 

Aktenzeichen 2-3946.10/86 

 (Bitte bei Antwort angeben!) 

 

Nachrichtlich per E-Mail: 

Landkreistag Baden-Württemberg 

Städtetag Baden-Württemberg 

Rechnungshof Baden-Württemberg 

Prüfungsamt des Bundes Stuttgart 

Bauwirtschaft Baden-Württemberg 

Ingenieurkammer Baden-Württemberg  

 
 
 
 
 

 Vergabe von Bauleistungen; Vorlage der Vergabeakten 

1. ARS Nr. 07/1977 vom 23.03.1977; Az.: StB 2/12/38.02.02/200 6 Fi 77 II 

2. Schreiben des UVM vom 24.01.2011; Az.: 63-3946.10/86 

 

Anlagen 

ARS Nr. 27/2016 vom 06.12.2016, Az.: StB 14/7137.2/010/2736369 
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Allgemeines 

(1) Gemäß dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 27/2016 des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sind zur Be-

schleunigung der Vergabeverfahren im Bundesfernstraßenbau, abweichend 

von § 10 Abs. 1 der 2. AVVFStr, künftig nur noch Vergaben ab 10,0 Mio. € 

(brutto) zur Vergabezustimmung vorzulegen. 

 

(2) Sind neben dem Bund noch weitere Baulastträger an den Kosten beteiligt, so 

ist die Gesamtauftragssumme und nicht nur der Bundesanteil maßgeblich. 

 

(3) Eine Unterscheidung zwischen Fach- und Mischlosen erfolgt nicht. 
 

(4) Die EU-Auftragsbekanntmachungen oder die Mitteilung des Links, über den die 

Vergabeunterlagen eingesehen werden können, sind zeitgleich mit der Veröf-

fentlichung an Vergabe-Strassen@bmvi.bund.de zu versenden. 

 

 
Anwendung in Baden-Württemberg 

(5) Das ARS Nr. 27/2016 ist ab sofort im Geschäftsbereich der Bundesstraßen in 

der Baulast des Bundes anzuwenden. Im Geschäftsbereich der Landesstraßen 

in der Baulast des Landes wird die bisherige Vorlagegrenze von 5 Mio. Euro 

beibehalten. 

 

(6) Nach erfolgter Zuschlagserteilung besteht für alle in eigener Zuständigkeit der 

Regierungspräsidien vergebenen Aufträge ab einem Auftragswert von 5,0 bis 

10,0 Mio. € (brutto) die Pflicht zur Vorlage des Vergabevermerks und eines 

Übersichtslageplans digital an Registratur2@vm.bwl.de. 

 

(7) Die EU-Bekanntmachungen oder die Mitteilung des entsprechenden Links an 

den Bund erfolgen bis auf Weiteres direkt durch das Ministerium für Verkehr. 

Die Regierungspräsidien brauchen in diesem Zusammenhang nichts zu veran-

lassen. 
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Schlussbestimmungen  

(8) Die unter Bezug 1 und 2 genannten Schreiben werden hiermit aufgehoben und 

aus der Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 

entfernt.  

 

(9) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für 

Straßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 16 Bau-

vertragsrecht im Sachgebiet 16.8 Vorlagen, Berichte, Meldungen eingestellt. 

 

gez. Zembrot 

 






